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RS OGH 1994/10/25 5Ob538/94
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.10.1994

Norm

JN §104 Abs2 A

KSchG §14 Abs1

Rechtssatz

Die nach § 14 Abs 1 KSchG zulässige Änderung der sachlichen Zuständigkeit kann niemals die Zuständigkeit eines vom

Verbraucher entfernter gelegenen Gerichtes als es bei Anwendung der gesetzlichen Zuständigkeitsnormen der Fall

wäre, bewirken.
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